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Liebe Leserin, lieber Leser,

alle Kinder in Lübeck sollen mit umfassenden Chancen
für ein gutes Leben aufwachsen. 
Der Lübecker Bildungsfonds wird heute als Modellprojekt
wahrgenommen, weil alle Beteiligten genau hingeschaut
haben, wie unterschiedliche Projekte und Förderungen
zusammengefügt werden und dabei möglichst Verwal-
tungskosten vermieden werden können.
Inzwischen sind die Fachkräfte an Schulen und Kitas 
Ansprechpartner für Familien, wenn Kinder ein Förder-
angebot nutzen möchten oder einfach ein warmes Mittag-
essen brauchen und das Geld dafür nicht reicht.
Der Lübecker Bildungsfonds ist, wie Sie den folgenden
Seiten entnehmen können, nicht vom Himmel gefallen.
Wie so viele komplexe Maßnahmen hat er sich aus ver-
schiedenen Diskussionssträngen und im Laufe eines
engagierten Prozesses entwickelt – und stellt sich heute
doch schlicht und einfach dar. Es ist der eigentliche Er-
folg, dass dabei alle Akteure an einem Strang ziehen.
Insbesondere dank Leistungen der Stiftungen konnte in
kürzester Zeit eine Bildungskultur etabliert werden, die
tatsächlich unbürokratisch und flexibel jedes Kind in den
Blick nimmt.
Neu ist, dass es gemeinsam mit dem Jobcenter in Lübeck
gelungen ist, trotz vieler bürokratischer Stolpersteine das
Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes in die Abläufe
des Bildungsfonds zu integrieren.

Aber lesen Sie selbst …

Annette Borns
Senatorin für Kultur und Bildung der Hansestadt Lübeck

Liebe Leserin, lieber Leser,

Lübeck hat eine reiche, bis in das Mittelalter zurück -
reichende Stiftungstradition. Diese gewachsene Tradition
bürgerschaftlichen Engagements agiert nicht im luftleeren
Raum. Wir verstehen uns als aktiven Teil des Gemein -
wesens.
Die Bekämpfung von Bildungsarmut ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe. Keine Institution, weder Kommune,
noch Land oder Stiftungen, kann sie allein bewältigen. Des-
halb sind wir stolz darauf, dass es in Lübeck gelungen ist,
Kräfte und Kompetenzen unter einem Dach – dem „Lübecker
Bildungsfonds“ – zu bündeln.
Um den Bildungszugang für alle ist es uns in Lübeck sehr
ernst. Aus diesem Grund haben sich die Lübecker Stif -
tungen im „Stiftungsverbund Lübecker Bildungsfonds“
zu sammengeschlossen. Gemeinsam mit der Gemeinnüt -
zigen Sparkassenstiftung zu Lübeck,  der Michael-Haukohl-
Stiftung, der Margot und Jürgen Wessel-Stiftung, der
Friedrich Bluhme und Else Jebsen-Stiftung und der Rein-
hold-Jarchow-Stiftung nehmen wir hier seit 2008 gemein-
sam unsere Verantwortung wahr. 
Das Bildungs- und Teilhabepaket des Arbeits- und Sozial -
ministeriums, das Anfang 2011 in Kraft getreten ist, hat alle
Beteiligten darin bestätigt, dass der in Lübeck eingeschla-
gene Weg der richtige ist: Es umfasst exakt die Maßnahmen,
die bereits 2008 in Lübeck Bestandteil des Bildungsfonds
geworden sind (Mittagessen, Klassenfahrten, Schulmateria-
lien, Nachmittagsangebote in den Schulen). Die Lübecker
Stiftungen sind hier gemeinsam mit der Hansestadt Lübeck
Vorreiter gewesen. Sie haben einen Impuls gesetzt, der nun
in großen Teilen in das Regelsystem überführt werden
konnte. 
Wir blicken mit Zuversicht in die Zukunft und werden in
Lübeck an die positiven Erfahrungen mit dem Bildungs-
fonds anknüpfen.

Renate Menken
Vorsitzende der Possehl-Stiftung Lübeck

Grußworte



Einführung
Die Einrichtung des Lübecker Bildungsfonds ist eng ver -
woben mit zwei gesamtstädtischen Diskussionsprozessen,
die „Zukunft Lübeck“ und „Aufwachsen in Lübeck“ heißen
und die inzwischen abgeschlossen sind. Um nachvollziehen
zu können, in welchem „Geist“ die Idee des Bildungsfonds
entstehen und sich durchsetzen konnte, seien diese Pro-
zesse kurz geschildert:  

„Zukunft Lübeck“ ist der moderierte Prozess, in dessen
knapp zehnjährigem Verlauf sich die Hanse stadt neu orien-
tierte und immer noch orientiert, um den ökonomischen
und gesellschaftlichen Strukturwandel erfolgreich zu ge-
stalten. Unter großer Beteiligung unterschiedlichster Ak-
teure aus Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft, Politik und
Stiftungswesen versuchte die Stadt, gemeinsame Antworten
auf die Frage zu erhalten, „mit welchen zukunftsorientier-
ten Werten und Handlungsrezepten es gelingen kann, die
wirtschaftliche, wissenschaftliche, soziale und kulturelle
Prosperität einer mittleren Großstadt mit tief verwurzelten
Traditionen langfristig zu sichern“ (aus: „Zukunft Hanse“,
Wertorientierungen einer Stadt im Aufbruch, Sammelband). 

„Die Intention von Stadt und Stiftungen
lautete kurz und knapp: 

Schluss mit dem Aussortieren von Kindern!“ 
(Annette Borns, Senatorin für Kultur und Bildung) 

Schluss mit dem Aussortieren!
Eingebettet in diesen Wandel hatte die Bürgerschaft der
Hansestadt im Januar 2007 beschlossen, einen Prozess zur
Diskussion über die zukünftige Ausrichtung der Arbeit der
Jugendhilfe zu beginnen („Aufwachsen in Lübeck“). Anders
als bisher üblich sollte die Lebenslage von Kindern und
Jugendlichen in Abhängigkeit von ihrem Lebensalter be-
trachtet werden. Zum ersten Mal wurden nun alle Kinder
und Jugendlichen in den Blick genommen anstatt lediglich
jene, die Jugendhilfeleistungen erhielten.

Dem vorausgegangen war 2006 die Veröffentlichung des
„Armuts- und Sozialberichts der Hansestadt Lübeck“, der
für Lübecker Kinder und Jugendliche eine Armutsquote
von über 30 Prozent mit steigender Tendenz dokumen-
tierte. 

Trotz einer in jeder Hinsicht reichen Stifter-Tradition ist
Lübeck eine arme Stadt mit einem strukturellen Defizit
von 125 Millionen Euro. Vor diesem Hintergrund bereitete
sowohl der Verwaltung als auch den Stiftungen die kon-
statierte Armut und prognostizierte Armutssteigerung der
jungen Generation besonderes Kopfzerbrechen. Ebenso
war allen Beteiligten klar, dass Lübeck sich aufwendige
neue Verfahren zur Bedarfsfeststellung sowie zur Unter-
stützung von Kindern und Jugendlichen nicht leisten
konnte. Bereits hier lag der Gedanke nahe, sich der vor-
handenen Strukturen im Bildungswesen zu bedienen und
Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher als
wichtige Partner/innen zu gewinnen. Doch noch war es
nicht soweit.

Zunächst wurde der Prozess „Aufwachsen in Lübeck“ im
Juni 2008 mit einer großen Fachtagung gestartet. Vertreter
der Jugendhilfe und der Politik sowie Fachleute der ARGE,
der Agentur für Arbeit, der Stadtplanung, des Gesund-
heitsamtes, der Sozialen Sicherung, der Schule, der Polizei,
der Justiz und der Stadtteilnetze diskutierten miteinander
und entwickelten erste Ideen. Im Oktober und November
2008 fanden fünf Workshops statt, an denen vor allem
Vertreterinnen und Vertreter aus der Praxis teilnahmen
und damit diejenigen Personen aus Kinder– und Jugend-
einrichtungen sowie Beratungsstellen, die direkt mit Kin-
dern und Jugendlichen zu tun haben. Gemeinsam gingen
sie der Frage nach, was alle Kinder und Jugendlichen in
Lübeck je nach Lebensphase für ein gesundes Aufwachsen
benötigen. Zusätzlich wurde durch zwei Beteiligungs -
verfahren für Kinder und Jugendliche – eines in Kinder -
tageseinrichtungen und eines in einer Jugendeinrichtung
– sichergestellt, dass die Zielgruppe selbst ihre Wünsche
deutlich machen konnte. Aus diesem Prozess resultieren
leitende Handlungskriterien für die weitere Arbeit („Auf-
wachsen in Lübeck – Arbeitsergebnisse und Handlungs-

Der Lübecker Bildungsfonds: 
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empfehlungen“) und eine Maßnahmenplanung, die im In-
ternet auf den Seiten der Stadt Lübeck nachgelesen wer-
den können (www.familie.luebeck.de).

Eine Idee bekommt Konturen
Aber es geschah noch mehr, und an dieser Stelle kommt
der Bildungsfonds ins Spiel: Aus den fachlichen Diskursen
– insbesondere im Jugendhilfeausschuss – und der Über-
legung, dass die Gelder von Stadt, Land und Stiftungen ge-
bündelt mehr bewirken können als isoliert, entstand 2008
zunächst die Idee eines Unterstützungs-Modells. Dieses
sollte ohne weitere Zusatzstrukturen auskommen und sich
ganz darauf konzentrieren, Armut von Kindern und Ju-
gendlichen und damit mangelnde gesellschaftliche Teil-
habe mit all ihren Konsequenzen zu bekämpfen. Gezielt,
unbürokratisch und unaufgeregt sollte die Hilfe ohne Um-
wege bei jedem einzelnen Kind ankommen und es genau
dort unterstützen, wo dessen Familie Entlastung benötigte. 

An dieser Stelle fragten sich die Akteure der ersten Stunde:
Wer, wenn nicht Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen
und Erzieher, weiß besser als jede/r Jugendamtsmitarbei-
ter/in, wo Kinder „der Schuh drückt“? Und warum sollten
die Fachleute aus der Praxis, die nicht nur qualifiziert und
kompetent, sondern gleichzeitig Kindern und ihren Fami-
lien vertraut waren, nicht selbst entscheiden, wo welche
Unterstützungsleistungen hingehen sollten? 

Gelungener Paradigmenwechsel
Mit dieser Idee, die in einem Konzept ausgefeilt und mit
Zahlen, Fakten und Berechnungen unterfüttert wurde, ging
man bei Geldgebern in Stadt und Land „auf Werbetour“. Zu
diesem Konzept gehörten bereits die inhaltlichen Förder-
schwerpunkte „Bildung“ und „ein warmes Mittagessen für
jedes Kind“. Diese Festlegung der Förderschwerpunkte war
von entscheidender Bedeutung für die Tragfähigkeit des
Konzeptes, weil die Stiftungsziele und Stiftungszwecke der
Lübecker Stiftungen berücksichtigt werden mussten. 

Herausgekommen ist letztendlich ein Fonds, in den jährlich
rund zwei Millionen Euro fließen: der Lübecker Bildungs-
fonds. Aus unserer Sicht ist beim Bildungsfonds zweierlei
besonders bemerkenswert: Zum einen ist es den unter-
schiedlichen Partner/innen im Bildungsfonds gelungen,
ihre Einzelinteressen zurückzustellen und eine große
Summe Gelder auf ein gemeinsames Ziel zu fokussieren.
Zum anderen wurde ein Paradigmenwechsel eingeleitet, in
dem die „Finanzhoheit“ über die Verwendung der Förder-
mittel an die Lehrerinnen und Lehrer, die Erzieherinnen
und Erzieher abgetreten wurde. Das schönste Kompliment
formulierte nach knapp zwei Jahren im Oktober 2010 der
langjährige Schulleiter Knut Klinner von der Schule Roter
Hahn. Er sagte: „Ich musste mich zunächst daran gewöhnen,
dass wir tatsächlich selber über die finanzielle Unterstüt-
zung entscheiden können. Aber ich muss sagen: Das erste
Mal, seit ich Schulleiter bin, wurde eine effiziente Maß-
nahme getroffen.“ 
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Bildungsfonds und Bildungspaket: eine Gratwanderung
Der Bildungsfonds war gerade über Lübecks Grenzen hi-
naus bekannt geworden, da wurden Stadt und Stiftungen
2011 mit dem Bildungspaket der Bundesregierung und
dessen herkömmlichen bürokratischen Prüfungsverfah-
ren vor grundsätzliche Probleme gestellt: 

• Würde es gelingen, den Paradigmenwechsel beizube-
halten?

• Wie konnte der Zugang zu den Geldern weiterhin nied-
rigschwellig und so einfach und verständlich wie mög-
lich gehalten werden?

• Wie konnte eine Doppelstruktur der Vergabe und Ver-
waltung der Gelder aus Bildungsfonds und Bildungspa-
ket vermieden werden?

• Könnte es eine Möglichkeit geben, das Bildungspaket
in den Bildungsfonds zu integrieren?

„Das Geld, um Kinder zu fördern, 
gehört in die Hände der Vertrauenspersonen 

in Kita und Schule 
und nicht in die Hände von Prüfungsbehörden. 

Nicht Kontrolle und Misstrauen 
dürfen die Basis unseres Handelns sein, 

sondern Vertrauen!“ 
(Jörg Geller, Abteilungsleitung Team Bildungsfonds) 

Mit Drucklegung dieser Handreichung (November 2011)
können wir festhalten: Lübeck ist bundesweit die einzige
Stadt, in der sich Eltern mit geringem oder keinem eigenen
Einkommen weiterhin an einen einzigen Ansprechpartner
wenden können, wenn sie eine finanzielle Förderung für
ihre Kinder in Anspruch nehmen müssen. Dieser Ansprech-
partner arbeitet nach wie vor in Kita oder Schule ihrer Kin-
der. Wie das gelingt, lesen Sie auf den folgenden Seiten.
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• Rund 212.000 Einwohner, darunter rund 32.500 Kinder
und Jugendliche von 0 bis 17 Jahren, davon sind
wiederum rund 5.220 Kinder zwischen drei und fünf
Jahren alt (Statistik der Stadt Lübeck). 

• Jedes dritte Kind in Lübeck gilt als arm (Armuts- und
Sozialbericht 2008).

• 75 Schulen, 116 Kindertagesstätten
• Strukturelles Haushaltsdefizit von 125 Millionen Euro
• Arbeitslosenquote: 10,3 % (Statistik der Stadt Lübeck)
• Flächenmäßig größte Stadt in Schleswig-Holstein

• Größter Ostseehafen Deutschlands und zweitgrößter
Umschlaghafen für Papier und Zellulose in Europa 

• 150 Unternehmen der Transport- und Logistikbranche
• Medizintechnik und Medizininformatik gehören zu den

Schwerpunkten im wissenschaftlichen Bereich. Um
den Erhalt der Medizinerausbildung an der Uni Lübeck
wird gerungen.

• Die historische Altstadt ist Teil des UNESCO-Welt erbes.
• Das Holstentor (Stadttor aus dem 15. Jahrhundert) gilt

als Lübecks Wahrzeichen.
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Was bewegt die 
Kommune Lübeck? 

Gespräch mit Angelika Kramm, 
Controlling, Fachbereich Kultur 
und Bildung

Welche Verwaltungsstrukturen haben Sie verändert, um
den Bildungsfonds einführen zu können?
Kramm: Wir haben uns bei der Mittelvergabe von den üb -
lichen Strukturen bei der Gewährung von Sozialleistungen
völlig gelöst. Das häufig sehr aufwendige und komplizierte
Antragsverfahren, das eine hohe Hürde für Hilfe suchende
Menschen darstellt, konnten wir in Abstimmung mit unse-
rem Rechnungsprüfungsamt so vereinfachen, dass eine
leicht verständliche DIN-A4-Seite ausreicht. Zudem arbeiten
wir für den Bildungsfonds bereichsübergreifend. Grundsätz-
lich liegen bei uns die Zuständigkeiten für Kita und Schule
in getrennten Bereichen. Für die Mittelbewirtschaftung und
Abwicklung haben wir Kompetenzen gebündelt, so dass der
Aufbau von Doppelstrukturen vermieden wird. 

Welche Abläufe haben sich verändert?
Kramm: Fundamental neu ist, dass Kitas und Schulen vor
Ort über ein eigenes Budget verfügen und entscheiden. Ein
Weiteres kommt hinzu: Eltern müssen nicht wie sonst pro
Leistung ihren Unterstützungsbedarf beantragen, sondern
ein Antrag reicht aus und gilt so lange als gestellt, so lange
sich die finanzielle Situation der Eltern nicht geändert hat.
Untypisch ist sicher auch, dass wir die Schulträgeraufgaben
anders definiert haben. Kommunale Schulträgerverantwor-
tung ist mehr als nur die Verantwortung für Gebäude, Haus-
meister und Sekretärinnen. Deshalb haben wir den Fonds
beim Schulträger angesiedelt. 

Welche Einwände und Bedenken mussten ausgeräumt werden?
Kramm: Es gab natürlich die Sorge in der Verwaltung und
auch bei den Stiftungen, ob die Gelder verlässlich eingesetzt
werden und das Verfahren korrekt abläuft. Diese Sorgen
konnten wir ausräumen, auch deshalb, weil wir die Haus-
haltssachbearbeitungsstelle mit ins Boot geholt haben. An-
dere Bedenken kamen vom Jobcenter, das eine doppelte
Bezuschussung zum Beispiel bei Klassenfahrten für ALG II-
Empfänger befürchtete. In intensiven Gesprächen haben wir
auch hier eine Vereinbarung treffen können, ebenso zu dem
Procedere, als das Bildungspaket ins Spiel kam. Mein stärks-
tes Argument ist stets, dass von den eingesetzten Mitteln
jetzt der größte Anteil beim Kind ankommt.  

Diese Veränderungen und Überzeugungsarbeiten gelingen
nicht ohne entsprechendes Personal…
Kramm: Richtig. In der Startphase 2009 haben wir deshalb
mit einem Team gearbeitet. Dazu gehörten neben Stunden-
anteilen von mir die von zwei Mitarbeitern, später kamen
die Projektleitung von „Lernen vor Ort“ und eine Verwal-

tungsfachkraft dazu. Dieses Team hat sich inzwischen auf-
gelöst, die reguläre Arbeit wird im Bereich Schule und Sport
erledigt. Wir haben darauf geachtet, Menschen zu gewin-
nen, die umsetzungsorientiert arbeiten. In Verwaltungen
wird häufig sehr verfahrensorientiert gearbeitet, das heißt,
eine bestimmte, meist bewährte Form der Bearbeitung steht
im Vordergrund. Manchmal lohnt es sich, diese im Hinblick
auf ihre Verhältnismäßigkeit und die gewünschten Ergeb-
nisse kritisch in den Blick zu nehmen. Uns war es wichtig,
dass die Mittel des Bildungsfonds flexibel, schnell und ohne
viel Aufwand bei den Kindern ankommen.

Was empfehlen Sie Kommunen, die die Idee des Bildungs -
fonds aufgreifen wollen? 
Kramm: Es gibt natürlich kein Patentrezept, weil die Struk-
turen vor Ort ganz unterschiedlich sind. Meine Empfehlun-
gen lauten deswegen: Erstens muss auf der Leitungsebene in
der Verwaltung jemand bereit sein, den Bildungsfonds min-
destens ein bis eineinhalb Jahre zu einem festen Bestandteil
seiner Arbeit zu machen, und es muss ihm gelingen, Partner
zu gewinnen. Zum einen außerhalb der Verwaltung, die den
Fonds mit Mitteln ausstatten. Das müssen keine Stiftungen,
sondern können auch lokale Unternehmen sein. Zum ande-
ren innerhalb der Verwaltung, um eine dezentrale Abwick-
lung sicherzustellen. Drittens muss der Bildungsfonds auch
dann noch sorgfältig begleitet werden, wenn das Verfahren
scheinbar reibungslos läuft. Im Fokus muss bleiben: Tun wir
noch das Richtige und tun wir das Richtige richtig?

Zum Bildungspaket: Worin besteht hier die Herausforderung?
Kramm: Die größte Herausforderung lag und liegt immer
noch darin, die verschiedenen Behörden und Behördenteile
miteinander zu koordinieren. Wir wollen sicherstellen, dass
für die Leistungsberechtigten des Bildungs- und Teilhabe-
pakets das Verfahren so einfach bleibt, wie vom Bildungs-
fonds gewohnt. Das heißt: Anlaufstelle bleibt die Schule
bzw. die Kita vor Ort; es reicht ein einfacher, gut verständ-
licher Antrag von einer DIN-A4-Seite; die Entscheidung wird
vor Ort in den Bildungseinrichtungen getroffen. Dabei hilft
uns der Bildungsfonds sehr. Weil wir aus den vom Bildungs-
fonds gespeisten Schul- und Kita-Budgets die Mittel zu-
nächst verauslagen können. Je nach Entscheidung der
gesetzlich zuständigen Bewilligungsbehörde werden die
verauslagten Beträge dann im Nachhinein erstattet.

Ein nachvollziehbares Anliegen. Wo liegen die Stolpersteine?
Kramm: Diese Herausforderungen – oder Stolpersteine –
sind insbesondere deshalb so groß, weil der Bundesgesetz-
geber ganz unterschiedliche Verwaltungen gemeinsam in
die Umsetzung einbezogen hat: die Bundesanstalt für Arbeit
und die Jobcenter, das Land und die kommunalen Wohngeld-
und Sozialleistungsstellen. Wir haben hier in Lübeck eine
Projektgruppe eingerichtet, die sozusagen im Innenverhält-
nis die Wege geht, die sonst den Bürgern zugemutet werden.
Dort werden in regelmäßiger Abstimmung Verfahrensfragen
besprochen und geklärt und soweit als möglich auch Verein-
fachungen vereinbart. Die aktuelle Entwicklung der bundes-
weiten Diskussion um die Verfahrensvereinfachung zum
Bildungspaket, z. B. in der entsprechenden Bund-Länder-
Arbeitsgruppe, bestätigt und unterstützt uns hierbei.
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Was bewegt das 
Jobcenter Lübeck? 

Gespräch mit Vivien Wolgast, 
Bereichsleiterin Leistung 
im Jobcenter Lübeck

Was ist Ihre Motivation, trotz des Bildungs- und Teilhabe-
pakets der Bundesregierung am Lübecker Bildungsfonds
und der Kooperation mit Stiftungen und Stadt festzu -
halten? 
Wolgast: Es sind vor allem zwei Beweggründe, die uns
leiten. Zum einen wird uns die Kooperation dadurch er-
möglicht, dass die Kommunen selbst – anders als ur-
sprünglich von der Bundesregierung geplant – die
Verantwortung für die Umsetzung des Bildungspakets
übernommen haben. Zum anderen möchten wir, dass das
außergewöhnliche Engagement für Kinder hier in Lübeck
nicht durch bürokratischen Aufwand gefährdet wird. 

Nun sind die Jobcenter bundesweit nicht gerade dafür be-
kannt, dass sie unbürokratisch Anträge bewilligen… 
Wolgast: Ich denke, es gibt sicher nicht viele Jobcenter,
die so arbeiten dürfen wie wir in Lübeck. Meine Kollegen
in anderen Kommunen haben es aber auch nicht leicht.
Sie sind ja dazu verpflichtet, äußerst sparsam und wirt-
schaftlich zu haushalten und jede einzelne Rechnung und
Leistung zu kontrollieren. Da mag es viele geben, für die
eine pauschale Bewilligung von Leistungen – also ohne
dass uns als Jobcenter die einzelnen Rechnungen vorge-
legt werden – nicht in das gewohnte Schema passt.

Üblicherweise müssen ja selbst kleinste Ausgaben wie
etwa ein Busfahrschein für einen Schulausflug abgerech-
net werden.
Wolgast: Richtig, und hier haben wir mit Stadt und Stif-
tungen überlegt, dass es sinnvoller ist, Familien den
Nachweis für jede einzelne Unterstützungsleistung zu er-
sparen. Jetzt kann z. B. eine Lehrerin, die einen Ausflug
plant, ins Sekretariat der Schule gehen, sagen, dass in
ihrer Klasse so und so viele Kinder die Kosten für Bus-
fahrt und Zooeintritt nicht aufbringen können, und dann
bekommt sie das Geld aus dem Bildungsfonds. Die Schule
rechnet in einem bestimmten Rhythmus mit der Stadt ab,
und die Stadt mit uns. So bekommen wir statt vieler klei-
ner Einzelrechnungen der verschiedenen Eltern eine Ge-
samtrechnung von der Stadt. Auch die Zuschüsse für das
Mittagessen haben wir pauschaliert, so dass z. B. nicht
jedes Mal, wenn ein Kind krank ist, das nicht in Anspruch
genommene Mittagessen herausgerechnet werden muss.

Vor dem Bildungspaket war der Antrag auf Unterstützungs-
leistungen denkbar einfach. Nun sind Sie als Jobcenter mit
im Boot. Ist das Procedere für Eltern schwieriger geworden?
Wolgast: In Lübeck nicht. Wir haben uns vorgenommen, die
Formulare weiterhin so einfach wie möglich zu halten und
immer wieder anzupassen. Insbesondere, wenn Schulen
oder Kitas uns zurückmelden, dass Eltern mit der einen
oder anderen Frage Probleme haben, überlegen wir mit der
Stadt, was wir noch vereinfachen können. Aber das Beson-
dere aus meiner Sicht ist, dass wir die Anträge nicht nach
Leistungsarten konzipiert haben, sondern nach Lebenslage.

Und das heißt?
Wolgast: Alle Leistungen für ein Schulkind sind auf einem
einzigen Formular, die Leistungen für ein Kita-Kind auf
einem anderen und für die unter Dreijährigen gibt es auch
ein eigenes Formular. Eltern müssen sich bei uns nicht
mehr alles durchlesen, wenn sie lediglich für ihr Schulkind
etwas beantragen müssen. Und die Familien werden beim
Antrag – im Hinblick auf die Unterstützung für ihr Kind –
auch nicht mehr unterteilt in Leistungsbezieher nach SGB
II, SGB XII, Grundsicherung, Wohngeld und so weiter. Au-
ßerdem haben wir das, was für ein unterstützungsberech-
tigtes Schulkind obligatorisch ist, bereits angekreuzt, etwa
Mittagessen, Klassenfahrten und Schulausflüge. Selber an-
kreuzen müssen die Eltern aber z. B. Beförderungskosten
oder Lernhilfen. Dank dieses Vorgehens und der offensiven
Informationspolitik der Stadt können wir feststellen, dass
das Bildungspaket sehr gut angenommen wird. 

Ein Erfolg? 
Wolgast: Auf jeden Fall. Wir als Jobcenter haben ja auch
größtes Interesse daran, Kinder aus dem Kreislauf des Leis-
tungsbezuges herauszuholen. Wenn wir die Hürden für Bil-
dung und gesellschaftliche Teilhabe so niedrig halten
können, wie wir uns mit dem Lübecker Bildungsfonds be-
mühen, dann beugen wir durch die vielfältigen Anregungen
– also durch Musik, Sport, Förderung – hoffentlich der Per-
spektivlosigkeit vor, unter der so viele unserer erwachsenen
Kunden leiden. 
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Die Stifter: Friedrich Bluhme und Else Jebsen
Stiftungszweck: Zweck der Stiftung ist es, mit den ihr
zufließenden Erträgen aus dem Stiftungsvermögen aus-
schließlich und unmittelbar mildtätige, gemeinnützige,
kirchliche und kulturelle Zwecke zu erfüllen, insbesondere
- gemeinnützige Einrichtungen in Lübeck und Stockels-
dorf zu unterstützen,

- Kunst und Wissenschaft zu pflegen,
- die Jugend zu fördern,
- Bedürftige zu unterstützen.

Die Stifterin: Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger
Tätigkeit in Lübeck.
Stiftungszweck: Unter dem Namen „Spar- und Anleih-
Casse Lübeck“ im Jahre 1817 als eine der ersten Sparkassen
von der „Gesellschaft zur Beförderung ge meinnütziger 
Tätigkeit“ gegründet, erlangte die zunächst unselbst -
ständige Einrichtung im Jahre 1904 den Rechtsstatus einer
Stiftung des privaten Rechts; seit 1.1.2007 heißt sie „Ge -
mein nützige Sparkassenstiftung zu Lübeck“. Mit den 
Erträgen aus dem Bankbetrieb verfolgt die Stiftung ge-
meinnützige und mildtätige Zwecke in der Region Lübeck,
insbesondere auch in den Bereichen Bildung, Soziales und
Kultur.
Mehr Infos: 
www.gemeinnuetzige-sparkassenstiftung-luebeck.de

„Auf den Anfang kommt es an! Wir unterstützen mit ganzer
Kraft und großem Engagement den Bildungsfonds, weil wir
die Jüngsten so gut es irgend geht fördern wollen, um mög-
lichst gleichwertige Voraussetzungen in der Grundschule
zu schaffen.“ (Antje Peters-Hirt, Vorstandsvorsitzende)

Die Stifter: Willi Johann Ludwig Reinhold und Anna Louise
Reinhold-Jarchow
Stiftungszweck: u.a. Unterstützung der Jugend in Lübeck

„Ausgangspunkt für das Mitwirken am Bildungsfonds war
der unhaltbare Zustand, dass viele Kinder keine warme
Mahlzeit am Tag bekommen haben. Durch den Bildungs-
fonds besteht die Möglichkeit, dies zu ändern.“ (Vorstand
der Reinhold-Jarchow-Stiftung)

Der Stifter: Emil Possehl (1850 – 1919), Lübecker Kaufmann
Stiftungszweck: „Mein größter Wunsch ist es, dass die
Früch te meines Lebenswerkes meiner geliebten Vaterstadt,
der Freien und Hansestadt Lübeck, zu Gute kommen
mögen.“
In der Stiftungssatzung verfügte Emil Possehl, dass die Stif-
tung mit ihrer Arbeit „das schöne Bild und die Anlagen der
Stadt“ erhält, „die gemeinnützigen Einrichtungen in 
Lübeck“ unterstützt, „die Kunst und Wissenschaft“ pflegt,
die Jugend fördert sowie die Not der Bedürftigen lindert. In
den vergangenen Jahren haben sich die Lebensbedingun-
gen vieler Bürgerinnen und Bürger und ihrer Kinder ver-
schlechtert. Auch hat sich die Definition von Armut
verändert und umfasst nunmehr nicht mehr lediglich die
finanzielle Sicherung der Existenz, sondern auch den 
Zugang zu Bildung und die Teilhabe am sozialen Gemein-
wesen. Die Possehl-Stiftung trägt dieser Entwicklung unter
anderem mit ihrem Engagement für den Lübecker Bil-
dungsfonds Rechnung.
Mehr Infos: www.possehl-stiftung.de

„Durch den Bildungsfonds ist in Lübeck ein neuer Geist
entstanden. Er ist geprägt durch Vertrauen, Transparenz
und das Zurückstellen von Einzelinteressen zum Wohle
der Kinder.“ (Renate Menken, Vorsitzende)

Der Stifter: Michael Haukohl, Lübecker Kaufmann (geb.
22.03.1951)
Stiftungszweck: Förderung von Kindern und Jugend -
lichen in Bildung, Erziehung und Sport. Die Stiftung
arbeitet vorrangig als Förderstiftung. Die Förder schwer -
punkte „Jugend ins Museum“ und „Musische Bildung“
werden darüber hinaus auch durch eigene Projektarbeit
verwirklicht. Der räumliche Wirkungskreis der Stiftung
ist das Gebiet der Hansestadt Lübeck.
Mehr Infos: www.michael-haukohl-stiftung.de

Der Stifter: Jürgen Wessel, früherer Verleger und Mit -
herausgeber der Lübecker Nachrichten, verstorben 2006.
Stiftungszweck: Die Errichtung der Stiftung hatte Jürgen
Wessel in seinem Testament festgelegt. In die 2007 errich-
tete gemeinnützige Stiftung wurden wesentliche Teile des
privaten Vermögens des Ehepaares Margot und Jürgen
Wessel eingebracht. Nach dem Willen der Stifter verfolgt
die Stiftung vorrangig die beiden folgenden Ziele:
1. Die Förderung von Museen und heimatkundlichen

Sammlungen.
2. Die Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie die

Sucht- und Gewaltprävention für diese Altersgruppen.
Zu den weiteren Stiftungszwecken gehören die Förderung
von Bildung und Erziehung sowie von Wissenschaft und
Forschung.
„Die Jugend fördern, denn sie ist unsere Zukunft“ (Hans-
Jochen Arndt, Vorsitzender des Vorstandes der Margot und
Jürgen Wessel-Stiftung)

Was bewegt die Stiftungen?
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Der Beirat des 
Lübecker Bildungsfonds

Der Beirat des Bildungsfonds trifft sich drei- bis viermal jähr-
lich. Hier kommen auf Einladung der Verwaltung alle am
Bildungsfonds beteiligten Akteure zusammen: die Stiftun-
gen, die untere Schulaufsichtsbehörde, das Jobcenter, der
Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses sowie Mitarbeiter
der zuständigen Verwaltung.

Neben den regelmäßigen Informationen zur Finanzlage
sowie dem Bericht über die stichprobenartige Prüfung an
Kitas und Schulen gibt es eine ausführliche Berichterstat-
tung und Aussprache zu den Förderschwerpunkten des Bil-
dungsfonds. Selbstverständlich verlaufen diese Sitzungen
nicht immer ohne Konflikte. Kommunikation und der offene
Austausch über kritische Fragen sind von großer Bedeu-
tung, damit der Gedanke der „gemeinsamen Verantwor-
tung“ stets aufs Neue entsteht. 

Der Beirat nimmt regelmäßig auch Themen außerhalb be-
stehender Förderungen in den Blick, wenn sie dem „Geist“
des Bildungsfonds entsprechen. So wurde dem Fonds bei-

spielsweise der Ausbau der verbindlichen Nachmittags-
betreuung im Programm „Schule als Lebens- und Lern-
ort“  als weiterer Förderschwerpunkt hinzugefügt. An
ausgewählten Schulstandorten konnten deshalb mit
Schuljahresbeginn 2011 mehr Kinder als ursprünglich ge-
plant einen Ganztagsplatz erhalten. 

Die Billigung eines solchen neuen Förderschwerpunktes
geschieht im Konsensverfahren, zieht aber nicht automa-
tisch eine finanzielle Beteiligung nach sich. Grundsätzlich
gilt, dass die Stiftungen ihre Entscheidung zur finanziel-
len Beteiligung in den jeweiligen Stiftungsgremien tref-
fen. Dort wird geprüft, ob sich der Förderschwerpunkt mit
den Stiftungszwecken in Einklang befindet. 

Übrigens: Die Sitzungen des Beirats  finden immer in
einer Schule oder Kita statt. So können Eindrücke und Be-
richte genau dort ausgetauscht werden, wo sich Kinder
und Jugendliche täglich aufhalten, in Ausstattung und
Atmosphäre „vor Ort“.

12 Handreichung Lübecker Bildungsfonds
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Den Lübecker Bildungsfonds gibt es seit 2008. Inzwischen
ist er neben der Ermöglichung zum Beispiel von Mittages-
sen und Teilnahme an Klassenfahrten zu einem Mittel der
Strukturentwicklung im Bildungssystem der Stadt Lü-
beck herangereift, z. B. durch die erweiterte Inanspruch-
nahme des Ganztags.
Er wird getragen durch die Hansestadt Lübeck und durch
einen Stiftungsverbund von sechs Stiftungen: 
• Possehl-Stiftung Lübeck, 
• Gemeinnützige Sparkassenstiftung zu Lübeck, 
• Michael-Haukohl-Stiftung, 
• Margot und Jürgen Wessel-Stiftung, 
• Friedrich Bluhme und Else Jebsen-Stiftung, 
• Reinhold-Jarchow-Stiftung.

Der Lübecker Bildungsfonds verfügt jährlich über einen Etat
von knapp zwei Millionen Euro, davon tragen die Stiftungen
53 Prozent. Seit 2008 fließen in ihn auch Landesmittel für
die Sprachförderung. Das Bildungspaket der Bundesregie-
rung zahlt der Stadt Lübeck seit April 2011 zwischen
600.000 und 700.000 Euro für die Förderung von Kindern,
deren Eltern leistungsberechtigt sind. Um diese Summe
wird der Bildungsfonds ergänzt. Dies geschieht dadurch,
dass Stadt und Stiftungen in Vorleistung treten, damit der
Fondsgedanke, die unbürokratische Abwicklung der Gelder,
und seine pädagogischen Intentionen (insbesondere die
Vermeidung des Aussortierens von Kindern) aufrechterhal-
ten bleiben können. 

Unterstützung beantragen können Familien, die
• Arbeitslosengeld II oder Grundsicherungsleistungen be-

ziehen,
• ein ermäßigtes Betreuungsentgelt in Kitas bezahlen,
• Wohngeld, BAföG oder Kinderzuschlag erhalten,
• ihren Kindern wichtige Bildungsangebote finanziell nicht

ermöglichen können.

Gefördert werden
• Sprachförderung
• Mittagessen 
• anteilig Elternbeitrag für Nachmittagsbetreuung 

in der Schule
• Arbeitsmaterialien
• Klassenfahrten
• Klassenausflüge
• Schulbeförderung
• Musik- und Sportangebote in Kita und Schule
• Bildungsangebote im weitesten Sinne

Dort, wo das Bildungspaket nicht reicht oder kein Anspruch
entsteht, obwohl eine Notlage vorliegt, springt der Bildungs-
fonds unbürokratisch ein.

Der Lübecker Bildungsfonds 
und das Bildungspaket der Bundesregierung:

Daten und Fakten 
einer pragmatischen Zusammenführung



Das Wichtigste in Kürze 

So helfen Bildungsfonds und Bildungspaket
Jede Einrichtung (Schule, Kita oder Tagespflegeverbund)
verfügt über ein eigenes Bankkonto, das vom Bildungs-
fonds mit einer Abschlagszahlung gefüllt wird. Von die-
sem Konto werden die Kostenzuschüsse unmittelbar an
die Leistungserbringer (Trägerverein, Schulverein, Sport-
verein etc.) überwiesen. Bei Bedarf kann eine weitere Ab-
schlagszahlung angefordert werden. Die Abrechnung
zwischen der Einrichtung und der Stadtverwaltung erfolgt
halbjährlich. Nicht verbrauchte Mittel können ins nächste
Jahr mitgenommen werden. 

So werden die Gelder zusammengeführt
Der Fonds war bisher jährlich mit rund 2 Millionen Euro
gefüllt, das Gesamtvolumen der Gelder für finanzschwa-
che Familien erhöht sich durch das Bildungspaket auf
etwa 2,65 Millionen Euro. Stiftungen und Stadt gehen
jetzt mit dem Bildungsfonds in Vorleistung und rechnen
jene Leistungen, die aus dem Bildungspaket refinanziert
werden, mit dem Jobcenter ab.

So kommen Familien und Unterstützungsangebot 
zusammen
Idealerweise suchen Eltern den Kontakt mit der Kita-
Leitung, der Klassenleitung oder Tagespflegeperson und
beschreiben in einem vertraulichen Gespräch ihren Un -

terstützungsbedarf. Doch auch die Kinder selbst oder eine
andere dem Kind zugewandte Person (ältere Geschwister,
Verwandte) können sich an die pädagogischen Fachkräfte
wenden. Umgekehrt suchen Erzieher/innen oder Leh -
rer/innen von sich aus den Kontakt zu der Familie eines Kin-
des, wenn sie beobachten, dass ein Kind möglicherweise
Unterstützung oder Anregung braucht. Kinder aus Familien,
die keinen Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungspaket
haben, aber in einer finanziellen Notlage sind oder von einer
weitergehenden Förderung profitieren (würden), werden
vom Bildungsfonds unterstützt. Ziel soll sein, dass der Bil-
dungsfonds zu einem selbstverständlichen Gesprächsgegen-
stand wird, wie z. B. die Frage der Hol- und Bringzeit in der
Kita.

So hoch ist der Verwaltungsaufwand für Kita und Schule
Lehrer/innen oder Erzieher/innen führen in der Regel mit
den Eltern ein vertrauliches Gespräch und füllen mit
ihnen den „Antrag auf Leistungen aus dem Bildungs-
fonds“ aus (Umfang 1 DIN-A-4-Seite). Meistens wurde im
Aufnahmegespräch bei der Anmeldung eines Kindes in
Schule oder Einrichtung bereits über den Bildungsfonds
informiert. In dem Antrag geben die Eltern Auskunft über
Einkommen und Ausgaben bzw. legen entsprechende Be-
scheide (Wohngeldbescheid, ALG II-Bescheid etc.) vor.
Ausdrücklich ist vorgesehen, dass einem Zuschuss auch
ohne die Mitwirkung der Eltern zugestimmt werden kann.
Der Antrag wird von der Kita-Leitung bzw. der Schullei-
tung bewilligt bzw. abgelehnt. Er gilt so lange als ge-
stellt, so lange sich die finanzielle Situation nicht
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Berufsschule
2.467 €

<1%

Grund- und Gemeinschaftsschule 
247.387 €
5%

Grundschule
156.167 €
15%

Kitas + Tagespflege
805.612 €

50%

Förderschule
52.240 €

5%
Grund- und Regionalschule
114.440 €
11%

Gymnasium
6.862 €
1%

Auszahlungen nach
Bildungseinrichtungen
im Jahr 2010 
absolut und in Prozent
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Kosten Essen
331.358 €

31%

Kosten Klassenfahrten
47.044 €

3%

Kosten ant. Elternbeitrag
offener Ganztag
12.482 €
1%

Kosten Sportförderung
2.592 €

<1%

Sachkosten
1.923 €

<1% 

Kosten
Arbeitsmaterial

23.192 €
1%

Kosten eintägige 
Bildungsmaßnahmen

21.960 €
1%

Ausgaben Schulnetzwerke
307.346 €

19%

Kosten Sprachförderung
305.776 €

19%

Kosten ant. Elternbeitrag
betreute Grundschule
214.457 €
13% 

Kosten 
musische Förderung

3.952 €
<1%

Auszahlungen nach
Verwendungszwecken
im Jahr 2010

geändert hat. Die Anträge werden in der jeweiligen Ein-
richtung archiviert und stehen für Stichproben durch die
Verwaltung und zu Evaluationszwecken zur Verfügung.
Die Abrechnung zwischen den Einrichtungsträgern und
der Stadtverwaltung erfolgt jährlich mit Zwischeninforma-
tion zum Schuljahresende am 31. Juli.

So hoch ist der Verwaltungsaufwand für die Familien 
Üblicherweise führen die Erziehungsberechtigten ein Ge-
spräch mit den pädagogischen Fachkräften in Kita oder
Schule und legen anhand des Antrages dar, warum sie für
ihr Kind eine Unterstützung benötigen. Der Antrag wird
für alle Hilfeleistungen nur einmal im Jahr gestellt. 

So hoch ist der Verwaltungsaufwand für Kommune 
und Stiftungen
Die Hansestadt Lübeck übernimmt die Verwaltung, Ab-
rechnung und die stichprobenartige Kontrolle der An-
träge. In Verhandlungen mit dem Jobcenter konnte
erreicht werden, dass dieses einen Teil der Verwaltungs-
arbeit an die Stadt delegiert, damit das Prinzip „Unterstüt-
zung aus einer Hand“ aufrechterhalten werden kann.    
Bei der Fachbereichsleitung „Kultur und Bildung“ ist da-
rüber hinaus ein Beirat für den Bildungsfonds eingerich-
tet, in dem Vertreterinnen und Vertreter der Stiftungen
und der Hansestadt die sachgerechte Verwendung der Mit-
tel prüfen und jährlich über die konzeptionelle Fortschrei-
bung des Bildungsfonds entscheiden. Der Beirat wird in
Form einer periodischen Berichterstattung und durch
Rechnungslegung durch die Stadtverwaltung fortlaufend

informiert. Die Aufgabenerledigung in der Verwaltung ist
damit auf „mehrere Schultern“ verteilt und entspricht ak-
tuell insgesamt etwa einer Vollzeitstelle. Derzeit lässt sich
noch nicht abschätzen, welcher Aufwand durch die not-
wendige Einzelfallabrechnung mit den gesetzlichen
Kosten trägern entstehen wird. Es bleibt weiterhin abzu-
warten, welche Aufwandsreduzierungen durch die beab-
sichtigten gesetzlichen Veränderungen eintreten könnten. 
Der zusätzlich entstandene Aufwand in Kindertages -
stätten und Schulen ist durch die rückwirkende Inkraft-
setzung der gesetzlichen Regelung derzeit erheblich und
ist auch deshalb Gegenstand einer Untersuchung mit dem
Ziel, die zu leistende Arbeit auch sachgerecht in Arbeits-
zeit oder Geld abzubilden. Daneben wird laufend ver-
sucht, Aufwands reduzierungen auch durch zusätzliche
EDV-Module zu erreichen. Dies ist ein ständiger Prozess.
Für die Öffent lichkeitsarbeit kann aus dem Projekt „Lernen
vor Ort“ befristet eine Vollzeitstelle finanziert werden.  

So arbeiten Jobcenter und Stadtverwaltung zusammen
Um zu vermeiden, dass es mit dem Bildungspaket zu einer
teuren Doppelstruktur kommt, konnten sich Jobcenter und
Stadtverwaltung darauf verständigen, dass die Verwaltung
der Gelder aus dem Bildungsfonds ebenfalls bei der Stadt
angesiedelt wird. Über die Verwaltungskosten, die da-
durch bei der Stadt entstehen, wird derzeit mit dem Job-
center verhandelt. Ebenso ist es gelungen, die Formulare
für Bildungsfonds und Bildungspaket zu einem einzigen
Antrag zusammenzuführen (s. Anhang).



„Lübeck hat gut reden. Solche Stiftungen hätten wir auch
gerne …“ 
Es war tatsächlich eine Stiftung – die Possehl-Stiftung –,
die vor über zehn Jahren den Impuls zur städtischen Leit-
bildentwicklung gegeben hatte. Daraus entstand dann das
Topthema Bildung und die Förderung von Kindern als Ent-
wicklungsmotor unserer Stadt. Dennoch: Diesen Impuls
können ebenso die politischen Akteure in einer Kommune
geben. Auch Lübeck hat mit wenigen Menschen und einer
kleinen Summe angefangen. Der Stiftung ging es aber von
Anfang an darum, einflussreiche Partner aus Stadt, Land,
Politik, Stiftungswesen, Wirtschaft und Gesellschaft zu ge-
winnen. So konnte der Bildungsfonds sowohl finanziell als
auch als Idee wachsen und zu seiner heutigen Bedeutung
heranreifen. Wir begreifen ihn als Mittel zur Strukturent-
wicklung. Dieser Prozess kann in jeder Kommune ange-
stoßen werden und gelingen. 

„Wie hoch ist die Einlage der Stadt im Bildungsfonds und
wie konnte es haushaltstechnisch überhaupt dazu kom-
men?“
Die Stadt bringt eine eigene Einlage i. H. v. 400.000 Euro
in den Bildungsfonds ein, die sich im Wesentlichen 
aus kommunalen Mitteln speist, die in unterschiedlichen
Unterabschnitten des kommunalen Haushaltes „geordnet“
waren (z. B. Zuschüsse für Klassenfahrten). Damit 
„kauft“ sich die Stadt beim Bildungsfonds ein und 
erhält dafür Mitentscheidungsrechte über weitere Mittel.
Um die Gelder für diese Einlage fast schon detektivisch an
den unterschiedlichen Stellen im Haushalt „zusammen -
suchen“ zu können, war für die Stadtverwaltung ein 
bereichsübergreifendes Konzept nötig. 

„Wie wird der Bildungsfonds eigentlich in Politik und Ver-
waltung verantwortet?“ 
Das Thema Bildungsfonds wurde in der Stadtverwaltung
im Fachbereich 4. Kultur und Bildung, Bereich „Schule und
Sport“ angesiedelt. Der Jugendhilfeausschuss ist durch den
Jugendhilfeausschussvorsitzenden in den Beirat des Bil-
dungsfonds eingebunden und wird durch die zuständige
Senatorin bzw. stellvertretend durch den Bereichsleiter
Schule und Sport repräsentiert. Auch ein Vertreter der
Schulaufsicht (Schulrat) hat einen Platz im Beirat. Die Ad-
ministration des Bildungsfonds liegt bei der Stadt Lübeck,
die inhaltlichen Entscheidungen trifft der Beirat des Bil-
dungsfonds.

„Wie ermitteln Sie den Vorschuss, den Schulen und Kitas
auf ihre Konten überwiesen bekommen?“
Grundlage für die Ermittlung der Vorschusshöhe ist der
Lübecker Sozialbericht bzw. nunmehr die ausgezahlten Be-
träge der jeweils vorlaufenden Periode. Das Vorschuss-
konto, aus dem die Stadt diese Gelder zahlt, befindet sich
außerhalb des kommunalen Haushaltes.

„Wie und wo tauchen die Vorschüsse im Haushalt der
Stadt auf?“ 
Die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus 
finanzschwachen Familien in Kitas und Schulen ist als Pro-
dukt im Lübecker Haushalt beschrieben. Hier bilden sich
die Ein- und Auszahlungen ab, die ja auch kommunale Mit-
tel beinhalten. Die Umbuchung der Vorschüsse in den
Haushalt erfolgt nach Vorliegen der jeweiligen Endabrech -
nungen am Ende eines jeden Kalenderjahres.

„War es ein Problem, für jede Schule und jede Kita ein
eigenes Konto einzurichten?“
Die Kitas werden von freien Trägern und der Kommune
betrieben und besitzen damit in der Regel eine eigene Bank-
verbindung. Hier ist lediglich eine vertragliche Regelung
wegen der unterschiedlichen Rechtsträgerschaft nötig.
Dies wird aber „sehr schlank“ realisiert. Konkret gehen
wir bei Kitas und Schulen so vor, dass ein Briefwechsel
ausgetauscht wird, auf dem sich die Unterschriften der
Partner wiederfinden (siehe auch Serienbrief im Anhang).

Häufig gestellte Fragen zum Lübecker Bildungsfonds; 
gesammelt auf Veranstaltungen, bei Gesprächen und Beratungen:

„Wir haben da noch eine Frage…“
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Fragen rund um das Bildungspaket der Bundes-
regierung und seine Verknüpfung mit dem 
Lübecker Bildungsfonds:

„Ist es für Sie von Vorteil, dass die Bundesregierung das
Bildungspaket auf den Weg gebracht hat?“
Natürlich freuen wir uns, dass auch der Bund große An-
strengungen unternimmt, um mehr Kindern den Zugang zu
Bildung zu ermöglichen. Es bestätigt uns darin, dass wir in
Lübeck mit der Einführung des Bildungsfonds den richtigen
Weg eingeschlagen haben. Nicht ganz so glücklich sind wir
mit dem Verwaltungsprocedere, welches damit verbunden
ist. Es war ja gerade unser Anliegen, den Aufwand für die
reine Verwaltung von Fördermitteln so gering wie möglich
zu halten. Aber weil wir ja bereits sei längerem konstruktiv
und im Sinne der gemeinsamen Sache zusammenarbeiten,
haben wir kreative Lösungen gefunden.

„Ich möchte noch einmal nachfragen: Hat das Bildungs -
paket für Lübeck Vorteile gebracht?“
Ja und Nein, die Frage ist nicht so einfach zu beantworten.
Sehen Sie: Vor dem Bildungs- und Teilhabepaket war der
Bildungsfonds eine wunderbare Angelegenheit. Es gab le-
diglich eine Finanzierungsquelle, den Fonds, und damit ein
für alle Antragsteller identisches Verfahren. Es gab ein ein-
faches und nachvollziehbares System. Allerdings handelte
es sich in der Regel um freiwillige Leistungen und nicht um
Leistungen, auf die ein Rechtsanspruch besteht. Dieser
Rechtsanspruch ist ohne Zweifel ein wichtiger und richtiger
Schritt und gibt den Familien Rechtssicherheit. Das relativ
komplizierte Verfahren des Bildungspakets – auch wenn wir
es mit viel Überzeugungsarbeit und dem guten Willen aller
Beteiligten „eingebettet“ haben – schafft einen gewissen
Verdruss. Wir wollen aber auch nicht vergessen, dass durch
das Bildungspaket mehr Geld zur Verfügung steht, welches
uns einen größeren pädagogischen Gestaltungsraum eröff-
net. 

„Was hat sich durch das Bildungspaket noch geändert? Be-
kommen jetzt z. B. die Caterer für das Mittagessen mehr
Geld?“
Nein, die Caterer boten den Kindern bisher Schulessen für
einen Euro an, das ist so geblieben. Die Caterer bekommen
nach wie vor den tatsächlichen Aufwand finanziert. Bei-
spiel: Das Essen kostet pro Portion 4,80 €, dann erstattet der
Bildungsfonds 3,80 €; ein anderes Beispiel: das Essen kostet
1,80 €; dann werden lediglich 80 Cent erstattet. Neu ist:
Durch das Bildungspaket ergibt sich im Hintergrund eine
andere Refinanzierung als bisher; und zwar dadurch, dass
die freiwilligen Mittel des Bildungsfonds durch die gesetz-
lich zustehenden Beträge ergänzt werden. Hier sind wir mit
Jobcenter und dem Bereich Soziale Sicherung zu einer Pau-
schalierung gekommen, was erhebliche Verwaltungskapa-
zitäten einspart. 

„Stiftet das Bildungspaket durch neue Antragsformulare
nicht Verwirrung bei den Eltern, die sich an den Lübecker Bil-
dungsfonds und seine geringen Formalien gewöhnt hatten?“ 
Zu Beginn des Bildungspakets wurden durch das Jobcenter
wegen der kurzen Umsetzungsfrist eigene Vordrucke ver-

wendet. Dadurch entstand tatsächlich Verwirrung und
Überforderung. Durch die jetzt mit allen Entscheidern ab-
gestimmten einheitlichen Vordrucke ist dieses Problem ge-
löst. 

„Sehen Sie tatsächlich Vorteile, wenn die Anträge von Kitas
und Schulen ausgereicht werden, ohne dass die Eltern zum
Jobcenter gehen müssen?“ 
Ja, wir sehen hier in erster Linie pädagogische Vorteile, die
ja vor allem anderen dem Gedanken des Bildungsfonds zu-
grunde liegen. Das darf bei den Diskussionen um Verwal-
tung, Finanzen und formale Abläufe nicht aus den Augen
verloren werden! 
Nun zu Ihrer Frage: Durch das konsequente Ausreichen der
Anträge durch Kita und Schule ist der Kontakt von Erzie-
her/innen und Lehrkräften mit den Eltern deutlich gestie-
gen. Die Lehrkräfte werden dadurch ermutigt, sich mit dem
Sozialraum ihrer Schule und der Lebenssituation der Kinder
zu beschäftigen. Die Anträge werden auch direkt in der
Schule oder Kita abgegeben. Mit Abgabe des Antrags be-
ginnt dann bereits die Förderung. Solange Grundleistung
gewährt wird, wird vereinbart, dass der Antrag ständige
Gültigkeit besitzt. Dieses ganze Vorgehen ist für Eltern, die
ja nicht gerne von solchen Leistungen abhängig sind, eine
humane und absolut niedrigschwellige Möglichkeit, sich
Unterstützung für die Bildung ihrer Kinder zu holen. 

„Haben Lehrer und Erzieherinnen nicht schon genug zu
tun, als sich um solche Anträge zu kümmern?“ 
Sie haben Recht: Der Verwaltungsaufwand in Kita und
Schule ist nicht gering. Die Kita-Leiterinnen haben von den
Trägern keine zusätzliche Verwaltungsarbeitszeit zugebil-
ligt bekommen. Dies stellt ein großes Problem dar; wir
schätzen deren Engagement besonders hoch und arbeiten
gerade an einer Lösung! Für die Schulen gilt: Die notwen-
dige Führung der Listen etc. braucht eigentlich nicht das
pädagogische Fachpersonal zu leisten, diese Arbeiten könn-
ten auch von den Schulsekretärinnen erledigt werden. Wir
prüfen jetzt, ob Arbeitszeit aufgestockt werden kann. Wir
sind trotzdem nach wie vor überzeugt: Grundbedingung für
eine erfolgreiche Umsetzung der Förderung von Kindern
und Jugendlichen ist, dass die Lehrkräfte als Entscheider
für die individuelle Mittelvergabe mit im Boot sein müssen! 
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Der Lübecker Bildungsfonds: 

7 Ideen und Ideale

1. Wir denken vom Kind aus 
Jedes Kind und jeder Jugendliche in Lübeck soll unabhängig
von seiner familiären Ausgangsposition uneingeschränkten
Zugang zur Bildung und zur kontinuierlichen Förderung
seiner Fähigkeiten erhalten. Noch sind Verwaltungsstruk-
turen und Bedürfnisse von Kindern nicht kompatibel. In 
Lübeck haben wir uns deshalb gefragt: Was müssen wir tun,
um unverzüglich dort anzusetzen, wo Kinder Armut spüren,
die sie hindert, alle Chancen der Bildung wahrzunehmen?
Wie kann eine Verwaltung so umstrukturiert werden, dass
alle Kinder in den Blick genommen werden? Unsere Ant-
wort: Sie gibt Zuständigkeiten ab und teilt sich die Verant-
wortung mit den Pädagoginnen und Pädagogen in Kita und
Schule. Unser Anliegen: Mit so wenig Bürokratie wie mög-
lich wirkungsvoll handeln. 

2. Wir erreichen alle Kinder 
Um alle Kinder zu erreichen, ziehen wir keine Grenzen. An-
ders gesagt: Wir fördern auch, was sich nicht auf einem
Formblatt wiederfindet. In jeder Familie können Notsitua-
tionen eintreten, die den Klassenausflug oder Vereinsbei-
träge zu einer Belastung werden lassen. Kinder aus
Familien, die „offiziell“ keinen Anspruch auf Leistungen
haben, können deshalb ebenfalls unterstützt werden. 

3. Wir nutzen bestehende
Strukturen

Wir verfügen in Deutschland über ein differenziertes 
Bildungswesen, und gerade Erzieherinnen und Erzieher,
Lehrerinnen und Lehrer sind am Alltag und der Erziehung
der Kinder dichter dran, als es Verwaltung je sein kann. Für
die Eltern und Kinder bedeutet dies: Der Gang zum „Amt“
ist nicht notwendig. Ansprechpartner sind die Pädagogen
vor Ort. Und wenn die Eltern von sich aus keine Initiative 

ergreifen mögen, können die Pädagogen auch selbst aktiv
werden. Durch den Bildungsfonds wird ihnen der Rücken
gestärkt. Wir vertrauen darauf, dass sie am besten wissen,
wo welche Unterstützung und Förderung nötig ist. 

4. Wir vermeiden 
Diskriminierung

Durch Armut hervorgerufene Diskriminierung zu vermeiden
heißt, bei jedem einzelnen Kind genau hinzuschauen. Geht
es ihm gut, und wenn nicht, was braucht es gerade jetzt? 
Häufig ist es ein kleiner Betrag (z. B. Zuschuss zum Klassen-
ausflug) oder eine zusätzliche Anregung (z. B. Instru men tal -
 unterricht), der bzw. die in der Selbstachtung des jeweiligen
Kindes ein kleines Wunder bewirken kann. Diskriminierung
zu vermeiden, heißt aber vor allem, Stigmatisierungen zu ver-
hindern. Flexibel, diskret und unbüro kratisch entscheiden
die pädagogischen Fachkräfte in Kita und Schule, bei welchem
Kind in welcher Höhe Unter stützung nötig ist. Das ist es, was
wir unter „Förderung aus einer Hand“ verstehen. Deshalb
plädieren wir für das Modell des Lübecker Bildungsfonds als
Alternative zu Bildungsgutscheinen oder Chip-Karten. 

5. Wir beziehen viele 
Lernorte ein 

Zum Verständnis des Bildungsfonds gehört es, dass sich
auch Trainer/innen und Lehrkräfte aus Sport und Kultur
sowie das Fachpersonal in Jugendeinrichtungen an den
Fonds wenden können. Zurzeit liegt der Schwerpunkt der
Fördergelder bei Kita und Schule, an der Ausweitung der
Zielgruppe auf Krippe, Tagespflege und Berufsschule wird
gearbeitet. Grundsätzlich haben früh ansetzende, präventive
Angebote Priorität.



Handreichung Lübecker Bildungsfonds 19

6. Wir knüpfen Netze und 
suchen Kooperationen 

Kooperationen und vernetztes Denken kann man nicht ver-
ordnen. Ebenso bedarf ein funktionierendes Netzwerk der
aufmerksamen Pflege und Weiterentwicklung. Das heißt für
uns: Die Philosophie des Bildungsfonds muss lebendig und
inspirierend bleiben, um nicht von Einwänden und Hürden
aufgehalten zu werden. Deshalb investieren wir Zeit, um
Partner/innen zu gewinnen und zu überzeugen. Diese Auf-
gaben beschäftigen uns heute ebenso wie in der Zukunft.
Ganz konkret bedeutet dies: Der Schulterschluss zwischen
Kommune und Stiftungen wird in regelmäßigen Treffen 
bekräftigt. Die Atmosphäre ist geprägt von Offenheit, 
Transparenz und Vertrauen. Schließlich haben wir alle uns
entschlossen, unsere Einzelinteressen einem vorrangigen,
übergeordneten Ziel unterzuordnen.

7. Alle Unterstützer 
sind wichtig

Wenn so viele Akteure miteinander kooperieren, wie sie
im Bildungsfonds aufeinander treffen, dann hängt das
Gelingen von einem wertschätzenden Umgang miteinan-
der ab. „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“,
heißt es bei Aristoteles. Auf den Bildungsfonds bezogen
bedeutet das: Dieses Modell wirkt deshalb so erfolgreich
und verändert über Lübeck hinaus Werthaltungen, weil
allen Beteiligten bewusst ist, dass auch der vermeintlich
unscheinbarste Beitrag unverzichtbar für das Ganze ist.
Sich diese Wertschätzung füreinander zu bewahren, dazu
bedarf es der regelmäßigen Reflektion der Grundmotiva-
tion, aus der heraus sich der Lübecker Bildungsfonds ent-
falten konnte.

Ermäßigung Kita-Entgelt:
709 

Wohngeld-
bescheid: 209

pers. Erklärung: 373

keine  Mitwirkung: 167

Kindergeldzuschlag: 8

ALG II - Leistungen: 2036

BAföG:8

Anzahl der geförderten 
Kinder und Jugendlichen
nach Fördergrundlage 
im Jahr 2010
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Die neuen Fünftklässler 
als „Geburtshelfer“
Jörg Geller, Stadt Lübeck, Bereich Schule und Sport, Abtei-
lungsleiter Finanzen und Bildungsfonds

„Ich nehme an, es war kein Zufall, dass man ausgerechnet
mich gefragt hatte, ob ich maßgeblich an der Entwicklung
eines Verwaltungsverfahrens für den Lübecker Bildungs-
fonds mitwirken möchte. Das lag wohl daran, dass ich eher
danach frage, wie man etwas hinbekommen kann, als da-
nach zu suchen, wie man etwas verhindern kann. 
Deshalb war für uns auch schnell klar: Wir entwickeln nicht
erst ein Verfahren und schauen dann mal, wie ein zu för-
derndes Kind da hinein passt. Stattdessen betrachteten wir
die Lage der Kinder und nahmen sie als Ausgangspunkt für
ein neues Verfahren, das an der Bedürfnislage jedes Kindes
ansetzen sollte. Ziemlich rasch sahen wir dann ein, dass die
pädagogischen Bezugspersonen das einzelne Kind gut ken-
nen und viel besser als Verwaltungsangestellte wissen, was
es braucht. Deshalb waren wir im Team uns einig: Wir brau-
chen eine dezentrale Struktur, und die Pädagogen müssen
bzw. dürfen selbst über Fördergelder entscheiden.
Jetzt stellte sich nur die Frage: Wie kommt das Geld dahin?
Der uns gegenüber sehr positiv eingestellte Leiter der Stadt-
kasse und das entgegenkommende Rechnungsprüfungsamt
ermöglichten uns, für Kitas und Schulen Konten einzurich-
ten; die Sparkasse Lübeck unterstützte uns dabei. Das war
ein großer Schritt, vor allem für die Schulen, für die eigene
Konten ja nicht vorgesehen waren! In dieser Zeit gingen wir
auch auf große Werbetour und besuchten an allen Lübecker
Schulen die Lehrerkonferenzen. Die meisten waren sehr in-
teressiert. Da, wo Schulen meinten, dass sie der Bildungs-
fonds nicht so viel anging, halfen in den kommenden Jahren
die neuen Fünftklässler. Die kannten den Bildungsfonds ja
schon aus der Grundschule und forderten ihn mit ihren
Eltern einfach ein. 
Was mich überrascht? Ich hätte nie gedacht, dass es uns
gelingen würde, trotz der Einführung des Bildungs- und
Teilhabepakets der Bundesregierung weiterhin mit einem
einzigen Antrag auf einer einzigen Seite auszukommen.“

„ … ein wahrer Segen!“
Christian Marquardt, Sozialpädagoge, Leiter der städtischen
Kindertagesstätte „Robert-Koch-Straße“

„Es sind die „Grenzgänger“, so nenne ich sie mal, die in
unserer Kita vor allem vom Bildungsfonds profitieren, seit-
dem viele Leistungen auch vom Bildungs- und Teilhabe-
paket abgedeckt werden. Mit „Grenzgängern“ bezeichne ich
die Familien, die durch alle anderen Förderraster fallen, weil
sie z. B. knapp über der Bemessungsgrenze für eine staat-
liche Transferleistung liegen. Oder weil sie BAFÖG erhalten
oder auch, weil sie sich akut z. B. einen Ausflug gerade nicht
leisten können.
Die kommen dann zu mir, wenn z. B. wieder ein Ausflug an-
gekündigt wird. Dank der unbürokratischen Struktur zu-
mindest beim Bildungsfonds – das Bildungspaket ist dann
wieder eine andere Sache – finden wir eine Lösung. Und wir
machen viele Ausflüge, fast alle 14 Tage. Es ist uns wichtig,
dass wir den Kindern den Blick in die Welt öffnen, auch in
der Kita. Deshalb fahren wir an die Ostsee, in den Wald, be-
suchen Museen und Theater. Und wir nutzen eine Turn-
halle, die eine Gebühr kostet, halten uns häufig in einem
Wild- und Naturgarten auf, der vom Bund für Umwelt und
Naturschutz angelegt und gepflegt wird, und sind einfach
viel unterwegs.
Ich habe mal ausgerechnet, dass bei uns durch Bildungs-
fonds und Bildungspaket für jedes leistungsberechtigte
Kind zwischen 360 und 400 Euro Zuschuss im Jahr gezahlt
werden, bei uns eben vor allem für Ausflüge und für das
Mittagessen. Das könnte sich eine Mutter, an die ich gerade
denke, für ihre zwei Kinder, die bei uns in der Einrichtung
sind, gar nicht leisten. Die Mutter ist allein erziehend und
in der Ausbildung, sehr engagiert für ihre Kinder da – aber
diese Summen zusätzlich etwa zum Kita-Beitrag aufzubrin-
gen, das ginge gar nicht. Da ist der Bildungsfonds ein wah-
rer Segen!
Und so ganz nebenbei lernen wir auch die Familien besser
kennen und sind für die Kinder einfach froh, an der einen
oder anderen Stelle helfen zu können.“

Der Lübecker Bildungsfonds: 

Ganz persönlich erzählt
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Der Bildungsfonds ist eine
„enorm großzügige Hilfe“
Jörg Rosenberger, Schulleiter, Grundschule am Koggenweg

„Dass der Bildungsfonds hier in Lübeck so gut einge-
schlagen ist, hat mich nie gewundert, im Gegenteil: Er
traf und trifft den Nerv dessen, was Kinder und Familien
brauchen. 
Nur das Bildungspaket ärgert mich, bzw. die typische
Bürokratie drumherum. Klar, die Eltern brauchen wei-
terhin nur einen Antrag auszufüllen, aber wir in der
Schule müssen einen zu hohen bürokratischen Aufwand
betreiben, für den die Schule eigentlich nicht verantwort-
lich ist.
Durch meine Erfahrungen an der Europäischen Schule
in München, einer gebundenen Ganztagsschule, lag
mein Ziel, als ich vor zwei Jahren hier Schulleiter wurde,
darin, den offenen Ganztag professionell auszubauen.
Dabei war und ist mir der Bildungsfonds eine enorm
großzügige Hilfe. Ich habe z. B. mit der Musikakademie
einen Vertrag abgeschlossen, deshalb können Kinder bei
uns Instrumentalunterricht erhalten. Den Grundstock
für die Angebote am Nachmittag sowie Personalfragen
konnte ich mit Hilfe der Hansestiftung des Sportmode-
rators Jörg Wontorra legen. Aber weil der Bildungsfonds
die Familien unterstützt, besuchen von unseren 200 Kin-
dern inzwischen 120 Mädchen und Jungen das Angebot
am Nachmittag, angefangen haben wir mit 40 Kindern.
Das ist doch eine tolle Sache. 
Wenn ich den Bildungsfonds nicht hätte, wären wir auch
pädagogisch längst nicht so weit. Ich sag’s mal so: Den
meisten Kindern tut es gut, wenn sie nachmittags mit
Gleichaltrigen zusammen sind, spielen oder eine AG be-
suchen und dabei Deutsch sprechen. Dazu muss man
wissen, dass 70 Prozent unserer Kinder einen Migrati-
onshintergrund haben. 
Was mir wichtig ist: Die Kinder sollen hier nach dem
Unterricht ein richtiges Gefühl von Zuhause bekom-
men.“

So sieht „gesellschaftliche 
Teilhabe“ aus
Stefanie Wiedermann, stellvertretende Schulleiterin, Berend-
Schröder-Schule (Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen)

„Zum Lübecker Bildungsfonds sage ich gerne etwas, weil
das für unsere Schule einfach ein riesiges Glück ist. 
Zunächst einmal können endlich alle Kinder, die dazu in der
Lage sind und es möchten, mittags zusammen essen. Das ist
ein großer Fortschritt, das hätten wir vor drei oder vier Jahren
noch nicht gedacht. Durch den Bildungsfonds hat sich an un-
serer Schule überhaupt viel verändert. Wir können nun häufi-
ger eintägige Bildungsfahrten machen, etwa eine Schifffahrt
auf der Trave. Einmal im Jahr fahren wir sogar mit der ganzen
Schule in den Tierpark. Und jede Klasse macht jährlich eine
Klassenfahrt. Das war vorher mit einem unglaublichen Auf-
wand verbunden, um z. B. das Busgeld zusammenzubekommen. 
Was hat sich noch verändert? Ja, wir konnten in diesem
Jahr zum ersten Mal an den Nordischen Filmtagen teilneh-
men. Und bei einem HipHop-Landeswettbewerb haben wir
einen Preis gewonnen und durften sogar zur Verleihung
nach Kiel reisen; ein großartiges Ereignis. Ebenfalls in Kiel
fand ein Treffen aller Streitschlichter statt. Da konnten un-
sere Streitschlichter dran teilnehmen; auch das wäre früher
nicht möglich gewesen. Genau so sieht für unsere Kinder
gesellschaftliche Teilhabe aus!
Vielleicht ist auch noch Folgendes interessant: Wir bieten im
Netzwerk mit drei weiteren Schulen – das sind ein Gymna-
sium, eine Grundschule und eine Gemeinschaftsschule – den
offenen Ganztag an, und zwar schulformübergreifend. Das
Geld aus dem Bildungsfonds ist dabei für uns eine enorme
Unterstützung. Nicht nur, weil mehr Kinder als früher durch
die Angebote gefördert werden, sondern auch, weil wir quali-
tativ hochwertige Kurse anbieten können, z. B. in Kooperation
mit Schauspielern. Das Land gibt zwar auch Geld, aber das
reicht z. B. für so ein Theaterprojekt bei weitem nicht aus. 
Und ganz wichtig: Die Kinder haben eine andere, positivere
Einstellung zu Schule und Lernen bekommen. Das berich-
ten uns auch die Eltern. Und das alles zusammen wirkt sich
auf das Klima in der ganzen Schule aus.“
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Was wir uns noch 
vorgenommen haben
Der Bildungsfonds hat sich in den wenigen Jahren seines
Bestehens zu einem Mittel der Strukturentwicklung im Bil-
dungssystem der Stadt Lübeck entwickelt. Alle Beteiligten
sind sich einig, dass diese Funktion – vor allem auch in
ihren pädagogischen Konsequenzen – weiter ausgebaut und
gestärkt wird. 

Bildungsverläufe von Kindern und Jugendlichen spielen
sich im kommunalen Raum ab. Deshalb ist es unabdingbar,
dass alle daran beteiligten Menschen und Institutionen mit-
einander kommunizieren und sich auf gemeinsame Umset-
zungsstrategien zur bestmöglichen Unterstützung aller
Kinder verständigen. Mit dem Bildungsfonds ist die Hanse-
stadt Lübeck auf dem besten Weg, solche Strategien weiter
zu entwickeln, zu etablieren und auszuweiten. 

Die Strukturen in Lübeck – im Bildungswesen und in der
Verwaltung – sind inzwischen so verzahnt, dass es gelingt,
jedem Kind und allen Eltern unter die Arme zu greifen,
wenn Unterstützung und Anregung erforderlich sind. Alle
wollen, dass das Prinzip des Bildungsfonds – die Fachkräfte
vor Ort entscheiden über den Förderbedarf der ihnen anver-
trauten Kinder und bekommen dazu ein eigenes Budget –
auf außerschulische Bildungsangebote ausdehnt wird. Es
gibt keinen Grund, die Befugnisse von Pädagoginnen und
Pädagogen ausgerechnet da zu beschneiden, wo sie Kinder
stützen und fördern.

In diesem Sinne ist es unsere Aufgabe für die Zukunft,
wach, aufmerksam und kritisch zu bleiben, um den „Geist“
des Lübecker Bildungsfonds zu erhalten, zu pflegen und
weiter zu entwickeln. 

Der Lübecker Bildungsfonds:

Ausblick
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Checkliste 
für eine am Bildungsfonds interessierte Verwaltungsperson
❏ Mitstreiter in der Verwaltung suchen (Kollegen aus dem „Haushalt“ sowie aus allen Bereichen, die mit der Förderung

oder „Verwaltung“ von Kindern befasst sind) und „Handreichung Lübecker Bildungsfonds“ verteilen 
❏ Verwaltungsinternes Team bilden, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten klären
❏ Möglichkeit der Zusammenführung von Mitteln im Haushalt ausloten, gegebenenfalls externe Beratung hinzuziehen
❏ Rechtliche Stolpersteine und Auswege ausfindig machen (Rechnungsprüfungsamt)
❏ In Abstimmung mit der Bildungsplanung Förderschwerpunkte aus kommunaler Sicht andenken
❏ Positionspapier erarbeiten (Ist-Zustand beschreiben, Chancen und Perspektiven vorstellen), mit Berechnungen (Fakten

und Zahlen) unterfüttern 
❏ Zeitleiste für Umsetzung erstellen

❏ Politik in Einzelgesprächen „vorbereiten“
❏ Interne Vorgespräche mit einzelnen aufgeschlossenen Kita-Leitungen (Hinweis: „Ängste“ vor Verwaltungsarbeiten mit-

denken) und Schulleitungen führen und die Mühen der Überzeugungsarbeit ausloten 
❏ Vorlage für politische Gremien schreiben und dort vorstellen
❏ Parallel dazu erste Verhandlungen mit dem Jobcenter führen, Möglichkeiten der Kooperation ausloten
❏ Zeitleiste für Kooperation erstellen 

❏ Potentielle Geldgeber (Wirtschaft/Stiftungen/Einzelpersonen) ausfindig machen und Ansätze für deren Engagement
und/oder Profit überlegen

❏ Kontakt zu potentiellen Geldgebern aufbauen
❏ Geldgeber zu einem ersten Gespräch einladen, Förderschwerpunkte in Abstimmung mit deren Interessen überlegen
❏ Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit informieren
❏ Politik, Verwaltung, Jobcenter und Geldgeber zu einem moderierten Runden Tisch einladen und Förderschwerpunkte

festlegen
❏ Strategiepapier mit abgestimmter Zeitleiste für alle Beteiligten entwickeln 
❏ Offizielles Team bilden; Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und zeitliches Budget klären
❏ Formalien entwickeln und einleiten (Antrag aufsetzen, Konten vorbereiten, Abrechnungs- und Kontrollmodalitäten fest-

legen, etc.)

❏ Leitfaden Presse- und Öffentlichkeitsarbeit erstellen
❏ Vertreter/innen aus Schule und Kita einladen und „prominent“ informieren/motivieren, gegebenenfalls in zwei Runden

(unterteilt nach Kita und Schule oder nach Kita/Grundschule und weiterführende Schule)
❏ Veranstaltung (z. B. Fachtag) für alle Erzieher/innen, Lehrer/innen und Vertreter/innen aus Sport und Kultur (Ver-

bandswesen) anbieten
❏ Beirat etablieren 
❏ Elternbrief entwickeln und verschicken/auslegen 
❏ Zeitnah zu den Elternbriefen Start der Öffentlichkeitsarbeit (große PK!)
❏ Begleitende Berichterstattung etablieren
❏ Kultur der Wertschätzung für das Engagement aller Beteiligten aufbauen
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Der Lübecker Bildungsfonds wird weiterentwickelt im Rahmen des Bundesprojekts „Lernen vor Ort“.

Eine Publikation der Hansestadt Lübeck.


